
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

113-3 Sächsisches Wahlgesetz (SächsWahlG) 
 

1. Aktualisierung 2010 (5. Juni 2010) 
 
 
Das Sächsische Wahlgesetz wurde durch Art. 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsver-
fahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen und zur Änderung anderer 
Gesetze v. 19. Mai 2010, SächsGVBl. S. 142, mit Wirkung vom 5. Juni 2010 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 46  Entscheidung über den Verlust der Mit-
gliedschaft 

(1)-(2) … 
(3) Führt eine Entscheidung des Landtages, 

des Landtagspräsidenten oder eines Landtags-
ausschusses zum Verlust der Mitgliedschaft, so 
scheidet der Abgeordnete mit der Entscheidung 
aus dem Landtag aus. Die Entscheidung ist unver-
züglich von Amts wegen zu treffen. Innerhalb von 
zwei Wochen nach Zustellung der Entscheidung 
kann der Betroffene die Entscheidung des Landta-
ges über den Verlust der Mitgliedschaft im Wahl-
prüfungsverfahren beantragen. Die Zustellung 
erfolgt nach den Vorschriften des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für den Freistaat Sachsen 
(SächsVwZG) vom 21. April 1993 (SächsGVBl. 
S. 362). 
 

neu 
 
§ 46  Entscheidung über den Verlust der Mit-
gliedschaft 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Führt eine Entscheidung des Landtages, 

des Landtagspräsidenten oder eines Landtags-
ausschusses zum Verlust der Mitgliedschaft, so 
scheidet der Abgeordnete mit der Entscheidung 
aus dem Landtag aus. Die Entscheidung ist unver-
züglich von Amts wegen zu treffen. Innerhalb von 
zwei Wochen nach Zustellung der Entscheidung 
kann der Betroffene die Entscheidung des Landta-
ges über den Verlust der Mitgliedschaft im Wahl-
prüfungsverfahren beantragen. Die Zustellung 
erfolgt nach den Vorschriften des Gesetzes zur 
Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für den Frei-
staat Sachsen (SächsVwVfZG) vom 19. Mai 
2010 (SächsGVBl. S. 142), in der jeweils gel-
tenden Fassung. 
 

 
 
 


